
                                                            
 
 

 
 

                                                                    

 
   
Amt für Soziales und Jugend 
 

Auskunft erteilt:   Frau Köhler 
 

Zimmer:     119 
  

Telefon: 06132/782-202 
  

Telefax: 06132/782-217 
  

 E-Mail: ingrid.koehler@ingelheim.de 
    
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

1. Beantragt wird folgende Leistung (bitte entsprechend ankreuzen): 
 
 
1.1.   Zuschuss zu Vereins- u. Jugendverbandsbeiträgen (bitte Bescheinigung  
            über die aktive Mitgliedschaft vorlegen) 
 
 
1.2.   Zuschuss zu Gebühren zur Teilnahme an Angeboten des Weiter- 
            bildungszentrums, des Hauses der Jugend, der Musikschule u.  
            ähnlicher  Institutionen u. Einrichtungen, für Kurse u. vergleich- 
            bare Angebote im Bereich der künstlerischen u. musikalischen  
            Erziehung sowie der Fort- u. Weiterbildung 
  
 
1.3.   Zuschuss zu Teilnahmegebühren für Freizeit- u. Ferienangeboten 
 
 
1.4.   Zuschuss zu den Kosten der Teilnahme an Hausaufgaben- u. Nachhilfe- 
            angeboten (bitte Bescheinigung über die Notwendigkeit von der Schule 
            ausstellen lassen und vorlegen) 
 
 
1.5.   Zuschuss zu einmaligen Ereignissen, wie z.B. Kommunion, 
            Konfirmation  (bitte Bescheinigung der Kirche vorlegen) 
 
 
1.6    Zuschuss zu Gebrauchs- u. Unterrichtsmaterialien für die persönliche 
            Ausstattung zur Teilnahme am Schulunterricht 
 
1.7    Zuschuss zu den Kosten für Klassenfahrten (bitte Bescheinigung der 
            Schule vorlegen) 
 
1.8     Übernahme der Kosten in voller Höhe zur Teilnahme am Kinderferienbüro 

Antrag auf Zuschüsse gemäß den Richtlinien 
zur Förderung von Leistungen nach dem 

Familienfonds in Ingelheim am Rhein 
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2.   Persönliche Verhältnisse: 
 
2.1  Angaben über das Kind, für das die Leistung beantragt wird: 
 
 
       Name, Vorname: ______________________________________________________________ 
 
 
       Geb.datum, Geb.ort: ___________________________________________________________ 
 
 
       Straße, Hausnummer: __________________________________________________________ 
 
 
       PLZ, Wohnort: ________________________________________________________________ 
 
 
       Besuchte Schule u. Klassenstufe:_________________________________________________ 
 
 
       Besuchte Kindertagesstätte: _____________________________________________________ 
 
 
 
2.2 Angaben über die Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigte: 
 
 
       Name, Vorname, Familienstand der Mutter: _________________________________________ 
 
 
       Straße, Hausnummer: __________________________________________________________ 
 
 
       Telefonnummer: _______________________________________________________________ 
 
 
       PLZ, Wohnort: ________________________________________________________________ 
 
 
       Name, Vorname, Familienstand des Vaters: _________________________________________ 
 
   
      Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________ 
 
 
      PLZ, Wohnort: _________________________________________________________________ 
 
 
     Telefonnummer: ________________________________________________________________ 
 
 
 
2.3 Angaben über die Bankverbindung für die Gewährung der Zuschüsse: 
 
      Kontoinhaber: ______________________________________________________ 
 
      Bank, Kto.Nr. u. BLZ: _________________________________________________ 
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3.   Einkommensverhältnisse: 
 
 
Ich/wir  bin/sind anspruchsberechtigt aus folgendem Grund (bitte ankreuzen): 
 
 

o Arbeitslosengeld II Bezug gemäß Sozialgesetzbuch II 
 

o Sozialhilfebezug gemäß Sozialgesetzbuch XII 
 

o Asylbewerberleistungsbezug gemäß Asylbewerberleistungsgesetz 
 

o Kindertagesstättenbeitragsfestsetzung auf den niedrigsten Beitragssatz 
 

o Lernmittelfreiheit gemäß der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 
 

o Wohngeldbezug 
 
 
 
 
Eine Kopie des betreffenden Leistungsbescheides oder ein letzter 
Einkommensteuerbescheid ist bitte als Anlage beizufügen.  
 
Sollte bereits über die jetzt beantragte Leistung ein Bewilligungs- oder 
Ablehnungsbescheid des Büros für Bildung und Teilhabe vorliegen, bitten wir 
ebenfalls um Vorlage einer Kopie. 
 
 
 
 
 
Ich/wir versichere/versichern, dass meine/unsere o.g. Angaben 
richtig und vollständig sind und dass ich/wir alle 
Einkommensänderungen sofort bei der Stadtverwaltung Ingelheim 
am Rhein, Neuer Markt 1, Ingelheim, schriftlich mitteile/n. Mir/uns 
ist bekannt, dass die Gewährung der Zuschüsse  widerrufen 
werden kann, wenn falsche Angaben gemacht wurden. Weiterhin 
bestätige/n ich/wir die Kenntnisnahme der aufgeführten 
Informationen auf Seite 4 dieses Antrages. 
 
 
 
_______________________________________            __________________________________________ 
 Ort , Datum                                                                       Unterschrift der Eltern bzw. sonstige Erziehungs- 
                                                                                            berechtigte 
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                                                                 M E R K B L A T T 
 
       Höhe der Leistungen: 
 
      Zuschüsse nach Ziffer 1.1: 
  

    Der Zuschuss beträgt bis zu 50 % des Vereins- bzw. Verbandsbeitrages, maximal 
jedoch 10,- € je Monat. Zuschüsse werden für maximal 2 Vereine  
gewährt. Die aktive Mitgliedschaft ist Vorraussetzung für die Gewährung des Zuschusses 
und muss auch schriftlich nachgewiesen werden. 
Die Zahlung des Zuschusses erfolgt an den jeweiligen Verein bzw. Verband.  
 

      Zuschüsse nach Ziffer 1.2: 
 

    Der Zuschuss beträgt bis zu 50 % der Kursgebühren, maximal jedoch 20,- € im Monat. 
Der Zuschuss zu Gebühren der Musikschule im WBZ der Stadt Ingelheim am Rhein 
beträgt bis zu 50 % der Kursgebühren, maximal jedoch 30,- € im Monat. Die Teilnahme 
muss schriftlich nachgewiesen werden. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt an die 
entsprechende Institution.  

 
      Zuschüsse nach Ziffer 1.3: 
 

    Der Zuschuss beträgt bis zu 50 % der Teilnehmerkosten, maximal jedoch 150,- € je 
Maßnahme und Jahr. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt an den jeweiligen 
Veranstalter. 

 
      Zuschüsse nach Ziffer 1.4: 
 

    Der Zuschuss beträgt bis zu 75 % der Hausaufgabenhilfe- bzw. Nachhilfekosten, 
maximal jedoch 50,- € im Monat. Wird die Hausaufgaben- bzw. Nachhilfe von der 
jeweiligen Schule selbst organisiert, werden die Gesamtkosten übernommen. Die 
Teilnahme muss schriftlich nachgewiesen werden. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt 
an die jeweilige Institution. 

 
       Zuschüsse nach Ziffer 1.5: 
 

    Der Zuschuss beträgt pauschal 150,- € je Kind und Ereignis.  
 

       Zuschüsse nach Ziffer 1.6: 
 

    Der Zuschuss beträgt bei Einschulung, Klassenstufenwechsel (5., 7., 10. u. 11. Klasse) 
oder bei Schulwechsel                                                                                                 62,- € 

    Der Zuschuss beträgt für die Grundausstattung an Lernmittel zu Schuljahresbeginn  21,- € 
    Der Zuschuss beträgt bei Anschaffung einer Schultüte bei der Einschulung               13,- €  

 
      Die Zuschüsse werden nur einmal pro Kind und Schuljahr gezahlt. Ausnahme hiervon ist ein Um- 
      zug mit Schulwechsel der berechtigten Personen während des Schuljahres. 
 
       Zuschüsse nach Ziffer 1.7: 
 

 Der Zuschuss beträgt bis zu 50 % der nicht durch andere Zuschüsse gedeckten 
Teilnehmerkosten, maximal jedoch 150,- € je Maßnahme und Jahr.  

     
 
Alle o.g. Zuschüsse werden unter Berücksichtigung evtl. Bewilligungen durch 
das Büro für Bildung und Teilhabe nur noch als Differenzbetrag gewährt. 
 


